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Allgemeines 
Ausbau und Unterhalt der Nationalstrassen im Einflussbereich von Eisenbahnanlagen bedürfen einer 
Koordination mit den Betreibern der Eisenbahnanlagen bei der Projektierung, Finanzierung und Ausführung. 
Das vorliegende technische Merkblatt wurde zusammen mit Vertretern des BAV sowie dem Rechtsdienst 
des ASTRA erarbeitet. Es beschreibt die notwendige Koordination, welche sich insbesondere bei 
Gefahrenbildern infolge Kreuzungsbauwerken mit Eisenbahnanlagen ergibt. 
 
Folgende gesetzliche Grundlagen im Nationalstrassengesetz NSG Art. 45 bis 47 sowie im Eisenbahngesetz 
EBG Art. 25 bis 27 und in der Eisenbahnverordnung EBV Art. 27 sind zu berücksichtigen. 

Projektierung 
Bei der Ausarbeitung der Projekte sind die geltenden Normen, Richtlinien und die Fachhandbücher des 
ASTRA zu berücksichtigen.  

Art. 27 Abs. 1 und Abs. 4 EBV sind ebenfalls zu berücksichtigen. Allenfalls ist eine Risikoanalyse nach den 
Anweisungen des Bundesamtes für Verkehr BAV auszuarbeiten. Aus dieser können angemessene 
Schutzmassnahmen erforderlich werden.  

Bei der Projektierung koordiniert der Projektleiter der Filiale in Absprache mit dem Fachspezialisten FU die 
technischen Aspekte mit dem Verantwortlichen des Eisenbahnbetreibers.  

Die Stellungnahme des Eisenbahnbetreibers ist dem ASTRA-Projektdossier beizulegen. 

Die Erdungsmassnahmen zum Schutz von Personen, Betriebsmitteln und Bauwerken sind projektspezifisch 
detailliert abzuhandeln.  

Finanzierung 

Ausbau 

Neuanlagen 

Bei Neuanlagen übernimmt der Ersteller alle Kosten inklusive den Schutzmassnahmen für den Bau, dem 
späteren baulichen und betrieblichen Unterhalt, dem Ersatz und allfälligen Rückbau des 
Kreuzungsbauwerkes (NSG Art. 45 / EBG Art. 25). 

Eine Vereinbarung oder ein Kreuzungsvertrag ist vor Erstellung der Anlage zwischen dem Nationalstrassen- 
und dem Eisenbahnbetreiber zu erstellen, welche den baulichen und betrieblichen Unterhalt, den Ersatz und 
allfälligen Rückbau der Anlage regelt. 

Änderung einer bestehenden Eisenbahnanlage 

Erhöht sich das Anprallrisiko durch die Änderung einer Eisenbahnanlage (z.B. zusätzliches Geleise, 
Erhöhung der Geschwindigkeit etc.), so gilt für die Finanzierung der Schutzmassnahmen Art. 27 Abs. 2 EBV. 

Änderung einer bestehenden Nationalstrassenanlage 

Erhöht sich das Risiko für die Bahn durch die Änderung einer Nationalstrassenanlage (z.B. zusätzliche 
Fahrbahn für Motorfahrzeuge etc.), so gilt für die Finanzierung der Schutzmassnahmen gemäss Art. 46 
Abs. 2 NSG der Art. 27 Abs. 3 der EBV. 
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Unterhalt 

Bestehende Anlage (z.B. Überführung) mit vorhandener Vereinbarung oder Kreuzungsvertrag 

Allfällige Schutzmassnahmen gemäss EBV Art. 27 Abs. 1 und 4 (Hinweise der Ausführungsbestimmungen 
beachten) werden gemäss der Regelung in der vorhandenen Vereinbarung finanziert. 

Bestehende Anlage ohne Vereinbarung oder Kreuzungsvertrag 

Für die Finanzierung der allfällig anstehenden Schutzmassnahmen gemäss EBV Art. 27 Abs. 1 und 4 
(Hinweise der Ausführungsbestimmungen beachten) ist eine Regelung zwischen den Interessierten 
auszuhandeln. Dabei gilt das Vorteilsprinzip infolge der Schutzmassnahme gemäss Art. 27 des EBG 
anzuwenden (z.B. je 50% → da der Bahn- wie auch der Strassenbenutzer den gemeinsamen Nutzen 
haben). Eine Vereinbarung bzw. Kreuzungsvertrag ist vor Baubeginn abzuschliessen. 

Projektgenehmigung 
Im Rahmen von Ausführungsprojekten hört das GS-UVEK das BAV an. 
 
Im Rahmen von Unterhaltsprojekten hört das ASTRA (FU) das BAV an. 
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Gesetzesauszüge 

Auszug NSG Art. 45 bis 47 (Stand 1. Januar 2022) 

Art. 45 
1
 Beeinträchtigt eine neue Nationalstrasse bestehende Verkehrswege, Leitungen und ähnliche Anlagen oder beeinträchtigen neue 

derartige Anlagen eine bestehende Nationalstrasse, so fallen die Kosten aller Massnahmen, die zur Behebung der Beeinträchtigung 

erforderlich sind, auf die neue Anlage. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Fernmeldegesetzgebung.85 
2
 Wird eine neue öffentliche Strasse an eine bestehende Nationalstrasse angeschlossen, so ist die Kostenverteilung durch die 

Beteiligten zu vereinbaren. 

 

Art. 46 
1 Sind Kreuzungen von Nationalstrassen mit andern öffentlichen Strassen durch bauliche Massnahmen zu verbessern, so hat jeder 

Träger der Strassenbaulast in dem Umfange an die Bau- und Unterhaltskosten der Umgestaltung beizutragen, als diese durch die 

Entwicklung des Verkehrs bedingt ist. 

2 Die Verteilung der Kosten von Änderungen bestehender Kreuzungen zwischen Nationalstrassen und Eisenbahnen richtet sich nach 

den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 195787. 
 

Art. 47 
1 Die Artikel 45 Absatz 1 und 46 Absatz 1 sind nicht anwendbar, soweit zwischen den Beteiligten abweichende Vereinbarungen über die 

Kosten bestehen oder getroffen werden. 

2 Ist die Kostenverteilung streitig, so erlässt das Bundesamt eine Verfügung.89 Vorbehalten bleibt die verwaltungsrechtliche Klage nach 

Art. 116 Buchstabe a oder b des Bundesrechtspflegegesetzes vom 16. Dezember 194390 bei Streitigkeiten über das Verhältnis 

zwischen Bund und Kantonen oder zwischen Kantonen.91 

Auszug EBG Art. 25 bis 27 (Stand 1. Januar 2022) 
Art. 25 Kosten163 
1 Muss ein neues, dem öffentlichen Verkehr dienendes Bahngeleise eine öffentliche Strasse oder eine neue öffentliche Strasse die 

Eisenbahn kreuzen, so trägt der Eigentümer des neuen Verkehrsweges die Kosten der ganzen Anlage an der Kreuzungsstelle. 
2 Die Benützung von Grund und Boden der Strasse oder der Eisenbahn an der Kreuzungsstelle ist unentgeltlich. 
 

Art. 26 Änderung bestehender Kreuzungen164 
1 Muss ein Niveauübergang durch eine Über- oder Unterführung ersetzt oder infolge Verlegung der Strasse aufgehoben werden, so 

trägt die Kosten aller Änderungen an der Bahn- und Strassenanlage: 

a. das Eisenbahnunternehmen, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Bahnverkehrs bedingt ist; 

b. der Strasseneigentümer, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Strassenverkehrs bedingt ist.165 
2 Bei allen andern Änderungen einer Kreuzung einschliesslich der Anpassung und Verbesserung von Sicherheitseinrichtungen haben 

Eisenbahnunternehmen und Strasseneigentümer die Kosten aller Änderungen der Bahn- und Strassenanlage in dem Verhältnis zu 

tragen, als die Entwicklung des Verkehrs auf ihren Anlagen sie bedingt. 
3 Artikel 25 Absatz 2 findet Anwendung. 
 

Art. 27 Vorteilsanrechnung 
1 In allen Fällen hat jede Partei in dem Umfange an die Kosten beizutragen, als ihr aus der Umgestaltung der Anlage Vorteile 

erwachsen. 
2 Stellt eine Partei im Interesse der dauernden Verbesserung oder des künftigen Ausbaues ihrer eigenen Anlage besondere Begehren, 

so hat sie die daraus an der Kreuzungsstelle entstehenden Mehrkosten allein zu tragen. 

Auszug EBV Art. 27 (Stand 1. Januar 2021) 
Art. 27166 Bauten an, über und unter der Eisenbahn 
1 Bauten an, über und unter der Eisenbahn sind so zu erstellen oder zu schützen, dass sie für Reisende sowie Benützer der Bauten 

einen angemessenen Schutz gegen die Gefahren entgleister und abkommender Schienenfahrzeuge aufweisen. 

2 Erhöht sich das Anprallrisiko für eine bestehende Baute durch Änderung der Eisenbahninfrastruktur oder des Eisenbahnbetriebs 

erheblich, so muss das Eisenbahnunternehmen für einen angemessenen Schutz sorgen. 

3 Erhöht sich das Anprallrisiko für eine bestehende Baute durch Änderung der Baute oder ihrer Nutzung erheblich, so muss der 

Eigentümer für einen angemessenen Schutz sorgen. 

4 Wo die Gefahr droht, dass Strassenfahrzeuge oder davon abkommende Ladungen auf das Eisenbahntrassee geraten können, muss 

der Eigentümer der Strassen- oder Eisenbahnanlage, der die Gefahr verursacht, für geeignete Schutzeinrichtungen sorgen. 
5 Rohrleitungsanlagen an, über und unter der Eisenbahn sind so zu erstellen, dass statische, dynamische, elektrische oder 

elektrochemische Einwirkungen die Sicherheit der Eisenbahn nicht beeinträchtigen. 
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Ausführungsbestimmungen zur EBV (AB-EBV) 
(Stand 1. November 2020): 

 

Bundesamt für Verkehr BAV Ausführungsbestimmungen zur EBV (AB-EBV) (admin.ch) 

 

→ Siehe Ausführungsbestimmungen zu Art. 27 EBV, S. 176-177 

 

Leitfaden Beurteilung der Anprallrisiken von Eisenbahnfahrzeugen bei bestehenden Bauten 
(Stand 3. Dezember 2012): 

 

Bundesamt für Verkehr BAV Leitfaden Anprallrisiken Eisenbahnfahrzeuge (admin.ch) 

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/rechtliches/rechtsgrundlagen-vorschriften/ab-ebv.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/fachthemen/vollzugshilfen/leitfaeden/leitfaden-anprallrisiken-eisenbahnfahrzeuge.html

